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Zur weiteren Entwicklung der im südlichen Rheinhessen und
in der Vorderpfalz gegebenen Ansatzpunkte an Hochschulein-

speyer-Worms- richtungen in Speyer, Worms und Landau wird sich hier mittel¬
fristig die Gründung einer Gesamthochschule unter Herstellung
eines Hochschulverbunds dieser drei Orte anbieten.

Saarland

Die Universität des Saarlandes sollte unter Berücksichtigung
der übrigen Hochschuleinrichtungen in Saarbrücken zu einer
Gesamthochschule ausgebaut werden.

Schleswig-Holstein

Ausbau von Die Medizinische Akademie Lübeck sollte zu einer Gesamt¬
hochschule ausgebaut werden.

Flensburg Als geeigneter neuer Hochschulstandort bietet sich Flensburg
mit den dort bestehenden Einrichtungen des Hochschulbereichs
an.

c) Durchführung des Aufbaus neuer Hochschulen

Aufbau als
Gesamthoch¬
schulen

Fachliche
Konzentration

Neue Hochschulen sollten von Anfang an als Gesamthochschulen
konzipiert und aufgebaut werden. Studiengänge aus dem
bisherigen Bereich der Fachhochschulen sollten nur noch im
Rahmen von Gesamthochschulen und unter Eingliederung in
deren jeweilige Konzeption begründet werden. Auf diese
Weise werden die beim Zusammenschluß länger bestehender
Einrichtungen zu erwartenden Schwierigkeiten vermieden.

Eine Vollständigkeit der Fächer sollte bei der zunehmenden
Differenzierung im Hochschulbereich nicht mehr angestrebt
werden. Vor allem in der Anlaufphase ist eine Konzen¬
tration auf bestimmte Fächerkomplexe notwendig. Anderer¬
seits sollten keine funktionellen Einschränkungen, z. B. die
Ausrichtung nur auf die Lehrerausbildung, erfolgen, weil sonst
die Gefahr bestünde, daß die wissenschaftliche Arbeit einer
Hochschule eine zu schmale Basis erhält. Es sollten vielmehr
von Anfang an sachlich zusammenhängende Bereiche vorge¬
sehen werden, damit den Vertretern der einzelnen Gebiete
nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit in ihrem eigenen
Fachgebiet, sondern auch die erforderliche wissenschaftliche
Kommunikation mit Vertretern komplementärer Fächer mög¬
lich ist.
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An fast allen genannten Standorten bestehen Einrichtungen,
die als Kern neuer Gesamthochschulen genutzt werden können.
Sie bieten für die Anfangszeit Räume, zentrale Einrichtungen,
eine Verwaltung sowie mitunter auch Gelände für die Errich¬
tung weiterer Gebäude. Bei der Gründung von Zweithoch¬
schulen in Ballungsgebieten kann der Neuerrichtung auch
eine Auslagerung von Zweitfachbereichen der örtlich schon
bestehenden Hochschulen vorausgehen. In solchen Fällen kön¬
nen den zu berufenden Lehrkräften sofort Forschungsmöglich¬
keiten an den bestehenden Hochschulen zur Verfügung gestellt
werden. Ebenso können Einrichtungen wie Rechenzentren und
Sportstätten bereits gemeinsam genutzt werden.

Ein zügiger Aufbau der neuen Hochschulen wird sich erreichen
lassen, wenn die bei den Universitätsgründungen in den ver¬
gangenen Jahren gemachten positiven und negativen Er¬
fahrungen berücksichtigt werden. Besonders bewährt hat sich
die Errichtung von Aufbau- und Verfügungszentren, in denen
die Lehre rasch aufgenommen und auch Forschung in angemesse¬
nem Umfang betrieben werden kann. Hierdurch gelang es
auch, für Hochschulen im Aufbaustadium Lehrkräfte zu ge¬
winnen, die in der Forschung besonders qualifiziert sind. Zur
schnelleren Planung von Verfügungsbauten sollten die bereits
vorliegenden Modelle herangezogen werden, die nicht nur für
eine Nutzung durch geisteswissenschaftliche, sondern auch
durch naturwissenschaftliche Fächer entwickelt worden sind.

Angesichts der Dringlichkeit und des Umfangs der gestellten
Aufgaben ist es unerläßlich, die Gründungsausschüsse diesen
Aufgaben entsprechend zu besetzen und ihnen die erforder¬
lichen Entscheidungsbefugnisse zu übertragen. In ihnen sollten
daher vor allem die drei mit dem Aufbau einer Hochschule
befaßten Bereiche Wissenschaft, Verwaltung und Bauwesen Verbund der
konstruktiv zusammenwirken. Das setzt voraus, daß die Staat- feichengSbe
liehen Vertreter im Gründungsausschuß mit weitgehenden Voll¬
machten ausgestattet sind. Das gilt auch für diejenigen, die dem
Gründungsausschuß nicht ständig angehören, sondern nur bei
besonderen Fragen hinzugezogen werden.

Die Gründungsausschüsse der bisherigen Neugründungen haben
ihre Aufgabe im wesentlichen in der Erarbeitung von Reform¬
konzeptionen gesehen. Bei dem Aufbau so zahlreicher neuer
Hochschulen wird es jedoch weniger darum gehen, weitere
neuartige Hochschulkonzeptionen zu entwickeln, als rasch
Modelle zu verwirklichen, die für eine weitere Entwicklung
offen sind.
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Ein schneller Aufbau neuer Hochschulen gehört zu den ent¬
scheidenden Voraussetzungen, um die Ziele dieser Empfehlun¬
gen zu verwirklichen: die Verbreiterung des Zugangs zu den
Hochschulen, die Neuordnung der Ausbildung an den Hoch¬
schulen und die Intensivierung der Forschung in den Hoch¬
schulen.
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